
Die Arbeit VO  ”3 Peschke greift diese sıucht die Beurteilung des Reichtums-
Problematik 1n dankenswerterweise auf erwerbs durch Thomas V, A., 1n ınem
versucht, die VO  ”3 IN  ° Seite her angemel- durch die Theologen des Frühkapitalismus,
dete Kritik der kath Naturrechtslehre wobei neben den Beichtsummen die
ergründen. Der utor beschränkt sich dabei Theologen Bernhardin on 5iena, Johannes
auf fünf markante NS Theologen, kenn- Vo  3 Capestrano, Gabriel Biel, Konrad Sum-
zeichnet ihre Position un versucht, ihre An- menhart, Kardinal Cajetan, Johannes
liegen aufzugreifen. Dementsprechend sind Juan de Medina, ber uch die Dominikaner
uch die Hauptabschnitte der Arbeit be- der Schule VOoO Salamanca un!| einige heo-
nannt: III Das Naturrecht 177 christologi- logen des Jesuitenordens herangezogen WeTl-
schen Universalismus: arl Barth; I1 Na- den. Unter „Reichtum“” versteht VE „eine
turrecht als Schöpfungsordnung auf dem unqualifizierte Fülle Vo  - materiellen Gütern,
Hintergrund des Zwei-Reiche-Denkens: Emil die über dem Minimum des Bedartfs liegen
Brunner; 111 Naturrechtsdenken mit streng und irgendwie den Charakter des Wohl-
ontologischem Ansatz Paul Althaus; Na- stands sich haben“” 13)
turrechtliche Ansätze 1n der Fthik der Not- In Fortführung der Lehre des Aquinaten cotel-
ordnungen: Helmut Thielicke; Eschatolo- len die Theologen des Frühkapitalismus für
gisches Naturrecht: Heinz-Dietrich Wend- den Reichtumserwerb folgende sittliche
land.“” Ein „Zusammenfassender Überblick Forderungen: Die irdischen Güter dürfen
über die Anliegen evangelisch-theologischer nicht ihrer selbst willen, sondern LLUI
Naturrechtsdiskussion” beschlie(ßt diese Un- eines höheren Zweckes willen gesucht
tersuchung. werden der Mensch soll sich iıne

un inwieweilt das Anliegen der behan- innere Freiheit gegenüber dem Besitz be-
delten Autoren hinreichend erfaßt wurde, LE  ”3 formales, offenes Erwerbsprin-
1es beurteilen wird Sache der I1  * Z1p, das zunächst ber den Umfang des Er-
Theologen Se1IN. Die Untersuchung bietet Je- werbes nichts aussagt). Als Erwerbszweck
denfalls das für eine kontroverstheologische gilt der 17 einzelnen recht verschiedene
Diskussion unbedingt erforderliche Material Eigenbedarf für die Entfaltung eines stan-
un! ctellt insofern schon ıne beachtliche Lei- desgemäßen Lebens. Als Erwerbszweck wird

dar. Leider geht der uftor auf die 1 die sozialethische Seite des Besitzes unter-
kath Bereich sich 1n etzter eit abzeichnen- strichen miıt dem Hınweils, daß Reichtums-
den Wandlungen innerhalb der Lehre Vo
sittlichen Naturrecht 1U kurz bzw. auf einer

erwerb 1n Rücksicht auf die Gesamtheit der
Menschheit werten ist und der über den

schr schmalen Basis 1, Wenn darüber Standesbedarf hinausgehende Überfluß als
hinaus 1n der abschließenden Zusammenfas- solcher der zumindest 1n estimmter Not-
SUuNng neben den behandelten füntf Autoren
uch die Kritik einer Reihe anderer 4 lage (die konkret ja ohl immer vorlag!)

Zu Almosengeben verpflichtete. GegenAutoren den Fragen des Naturrechtes ZUT diese Gesinnung verstößt ungeordnetesSprache bringen will, vermißt INan an Reichtumsstreben bzw. Habsucht, mit dem 1n
dieser Stelle sowohl die schon 1959 erschie- besonderer Weise sittlich-religiöse Gefahren
NEeINeE edeutsame Ethik Vo  — Trillhaas als verknüpft sind. TOLZ der weithin VOCI-
auch die bereits In mehrfacher Auflage PE1-
schienenen Ethiken der beiden dänischen breiteten Z weiftel ber die Heilsaussichten

der Reichen wird anerkannt, daß Christsein
Theologen nud Oogstrup und und Reichsein nebeneinander bestehen kön-
550e die Namen dieser beiden Theologen ne  »3 und daß die Reichen 1n der Gesellschaft
werden nicht einmal genannt. Dem Buch durchaus ine gottgewollte Funktion aus-
fehlen zudem sowohl eın Sach- wıe  s eın üben.
Namensregister. Letztes würde 1ne große hne eın grenzenloses ErwerbsstrebenHilfe darstellen. Abgesehen VO  3 diesen rechtfertigen, vollzieht sich doch ZUX eit des‚Desiderata’ bietet die vorliegende Arbeit Frühkapitalismus 1n der theologischen Be-jedo ıne erste Grundlage, auf der unbe-
dingt weiter gebaut werden sollte. urteilung des Kaufmanns eın Wandel Be-

genüber der mißtrauischen Einschätzung die-
ER WALTER, Der Reichtums- 55 Berufes 1 Mittelalter: Die Theologen
erwerbh 1m Urteil des hl. Thomas U“ÜO:  > quın folgen 17 Urteil der Meinung der Gesell-
und der Theologen ım Zeitalter des Früh- schaft, anerkennen zunächst zögernd, annn

vorurteilslos seine Tätigkeit un gliedern ihnkapitalismus. Passavia, Passau 1967
Brosch. 19,80 1n die Gesellschaft voll mit B'  1n. Es wächst
In dieser theologiegeschichtlichen Untersu- uch ıuntier den Theologen das Verständnis
chung geht die ethische Beurteilung ür die sozialökonomische Bedeutung des
des Reichtumserwerbs 1n der eit des Früh- Handels. Was die damit zusammenhängende
kapitalismus, die miit der Lehrmeinung des Lehre VO gerechten Preis betrifft, eich-
hl Thomas verglichen werden csoll In net sich iıne Entwicklung VO  - der Kosten-
Anlehnung die sozialwirtschaftliche Pe- theorie ZUr Markttheorie ab, wobei eCIM-
riodeneinteilung Sombarts nimmt VE als ber den VoO  »3 Thomas un! 177 Jahrhun-

Epoche des Frühkapitalismus die eit dert noch stark hervorgehobenen objektiven
In einem Abschnitt unter- Preisbestimmungsfaktoren nunmehr auch das
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Die Arbeit von K. H. Peschke greift diese 
Problematik in dankenswerterweise auf und 
versucht, die von evang. Seite her angemel­
dete Kritik an der kath. Naturrechtslehre zu 
ergründen. Der Autor beschränkt sich dabei 
auf fünf markante evang. Theologen, kenn­
zeichnet ihre Position und versucht, ihre An­
liegen aufzugreifen. Dementsprechend sind 
auch die 5 Ha'uptabschnitte der Arbeit be­
nannt: ,,I. D as Naturrecht im christologi­
schen Universalismus: Karl Barth; II. Na­
turrecht als Schöpfungsordnung auf dem 
Hintergrund des Zwei-Reiche-Denkens: Emil 
Brunner; III. Naturrechtsdenken mit streng 
ontologischem Ansatz: Paul Althaus; IV. Na­
turrechtliche Ansätze in der Ethik der Not­
ordnungen: Helmut Thielicke; V. Eschatolo­
gisches Naturrecht: Heinz-Dietrich Wend­
land." Ein „Zusa:mmenfassender überblick 
über die Anliegen evangelisch-theologischer 
Naturrechtsdiskussion" beschließt diese Un­
tersuchung. 
Ob und inwieweit das Anliegen der behan­
delten Autoren hinreichend erfaßt wurde, 
dies zu beurteilen wird Sache der evang. 
Theologen sein. Die Untersuchung bietet je­
denfalls das für eine kontroverstheologische 
Diskussion unbedingt erforderliche Material 
und stellt insofern schon eine beachtliche Lei­
stung dar. Leider geht der Autor auf die im 
kath. Bereich sich in letzter Zeit abzeichnen­
den Wandlungen innerha1b der Lehre vom 
sittlichen Naturrecht nur kurz bzw. auf einer 
sehr schmalen Basis ein. Wenn er darüber 
hinaus in der abschließenden Zusammenfas­
sung neben den behandelten fünf Autoren 
auch die Kritik einer Reihe anderer evang. 
Autoren zu den Fragen des Naturrechtes zur 
Sprache bringen will, so vermißt man a"n 
dieser Stelle sowohl die schon 1959 erschie­
nene bedeutsa'me Ethik von W. Trillhaas als 
auch die bereits in mehrfacher Auflage er­
schienenen Ethiken der beiden dänischen 
Theologen Knud E. Logstrup und N. H. 
Soe - die Namen dieser beiden Theologen 
werden nicht einmal genannt. D em Buch 
fehlen zudem sowohl ein Sach- wie ein 
Namensregister. Letztes würde eine große 
Hilfe darstellen. Abgesehen von diesen 
,Desiderata' bietet die vorliegende Arbeit 
jedoch eine erste Grundlage, auf der unbe­
dingt weiter gebaut werden sollte. 

FRIEDBERGER WALTER, Der Reichtums­
erwerb im Urteil des hl. Tl10mas von Aquin 
und der Theologen im Zeitalter des Früh­
kapitalismus. (240.) Passavia, Passau 1967. 
Brosch. DM 19.80. 
In dieser theologiegeschichtlichen Untersu­
chung geht es um die ethische Beurteilung 
des Reichtumserwerbs in der Zeit des Früh­
kapitalismus, die mit der Lehrmeinung des 
hl. Thomas v. A. verglichen werden soll. In 
Anlehnung an die sozialwirtschaftliche Pe­
riodeneinteilung W. Sombarts nimmt Vf. als 
1. Epoche des Frühkapitalismus die Zeit 
1450-1600 an. In einem 1. Abschnitt unter-
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sucht er die Beurteilung des Reichtums­
erwerbs durch Thomas v. A., in einem 2. 
durch die Theologen des Frühkapitalismus, 
wobei neben den Beichtsummen u. a. die 
Theologen Bernhardin von Siena, Johannes 
von Capestrano, Gabriel Biel, Konrad Sum­
menhart, Kardinal Cajetan, Johannes Eck, 
Jua'n de Medina, aber auch die Dominikaner 
der Schule von Salamanca und einige Theo­
logen des Jesuitenordens herangezogen wer­
den. Unter „Reichtum" versteht Vf. ,,eine 
unqualifizierte Fülle von materiellen Gütern, 
die über dem Minimum des Bedarfs liegen 
und irgendwie den Charakter .des Wohl­
stands an sich haben" (13). 
In Fortführung der Lehre des Aquinaten stel­
len die Theologen des Frühkapitalismus für 
den Reichtumserwerb folgende sittliche 
Forderungen: 1. Die irdischen Güter dürfen 
nicht um ihrer selbst willen, sondern nur 
um eines höheren Zweckes willen gesucht 
werden - d. h. der Mensch soll sich eine 
innere Freiheit gegenüber dem Besitz be­
wahren (= formales, offenes Erwerbsprin­
zip, da's zunächst über den Umfang des Er­
werbes nichts aussagt). Als 1. Erwerbszweck 
gilt der im einzelnen recht verschiedene 
Eigenbedarf für die Entfaltung eines stan­
desgemäßen Lebens. Als 2. Erwerbszweck wird 
die sozialethische Seite des Besitzes unter­
strichen mit dem Hinweis, daß Reichtums­
erwerb in Rücksicht auf die Gesamtheit der 
Menschheit zu werten ist und der über den 
Standesbedarf hinausgehende Überfluß als 
solcher oder zumindest in bestimmter Not­
lage (die konkret ja wohl immer vorlag!) 
zum Almosengeben verpflichtete. 2. Gegen 
diese Gesinnung verstößt ungeordnetes 
Reichtumsstreben bzw. Habsucht, mit dem in 
besonderer Weise sittlich-religiöse Gefahren 
verknüpft sind. 3. Trotz der weithin ver­
breiteten Zweifel über die Heilsa'ussichten 
der Reichen wird anerkannt, daß Christsein 
und Reichsein nebeneinander bestehen kön­
nen und daß die Reichen in der Gesellschaft 
durchaus eine gottgewollte Funktion aus­
üben. 
Ohne ein grenzenloses Erwerbsstreben zu 
rechtfertigen, vollzieht sich doch zur Zeit des 
Frühkapitalismus in der theologischen Be­
urteilung des Kaufmanns ein Wandel ge­
genüber der mißtrauischen Einschätzung die­
ses Berufes im Mittelal ter: Die Theologen 
folgen im Urteil der M einung der Gesell­
schaft, a·nerkennen zunächst zögernd, dann 
vorurteilslos seine Tätigkeit und gliedern ihn 
in die Gesellschaft voll mit ein. Es wächst 
auch unter den Theologen das Verständnis 
für die sozialökonomische Bedeutung des 
Handels. Was die damit zusammenhängende 
Lehre vom gerechten Preis betrifft, so zeich­
n et sich eine Entwicklung von der Kosten­
theorie zur Markttheorie ab, wobei gegen­
über den von Thomas und im 15. Jahrhun­
dert noch stark hervorgehobenen objektiven 
Preisbestimmungsfaktoren nunmehr auch das 



subjektive Preismoment ın den Vordergrund erkennung der Fachleute verdienten. Kaum
T1 Allerdings zeichnet sich nunmehr ıIn der eın anderer Moraltheologe ist kompetent
Lehre Vo Marktpreis iıne Öffnung für die wıe 1n der Geschichte der Sexualethik. In
Gewinnmöglichkeiten 1m Warenhandel ab diesem Buch xibt einen ausgezeichneten
1r  Is gerechter Preis ıst der anzunehmen, der Überblick über die Einstellung der christ-
auf dem Markt zustande kommt Wenn der lichen Überlieferungen zZzu Sexualität, ZU[r

Gewerbetreibende nicht auf seıiıne Kosten Wertung der TAau un: der Schamhaftigkeit.
kommt, ist anzunehmen, daß entweder Die geschichtliche Darstellung dient ihm Je-
kaufmännisch unklug gehandelt hat der die doch VOT allem ZUTLT Erarbeitung einer AUS-

Marktlage für ihn ungünstig war  0‘ BeWOogECNEN Schau Müller ist allem XITE-
Ebenso deutlich zeichnet sich iıne Entwick- M1SMUS abhold. Seine Studie ıst eın außerst

wertvoller Beitrag für das heute NOtL-ung hinsichtlich der Bewertung des Zins-
nehmens ab wendige Bemühen, das Bleibende un das
Wenngleich VE 1M Quellenverzeichnis zahl- Hinfällige 1n vergangenNer Tradition C

reiche Schriften des Aquinaten nennt (die terscheiden. Überall sucht die VeErTgaN-
theol leider ın der außerst unzuverlässi- mn Generationen verstehen; sieht

S1P 1n ihrer Umwelt. „Die Kirchenväter un!
en Druckausgabe VO Ma drid 1951—1958!),

stutzt sich se1in Urteil ber die Lehrmei- Scholastiker Theologen un nicht Me-
Nnung des quinaten UTr auf die Tel Quä- diziner. Sie konnten sich LLUT auf die biolo-
stionen 62, un VoO  - I1 I1I, auf das gische Lehre ihrer eit tutzen. Deren Itr-
kurz verfaßte Opusculum „De reg1- tümer mußten die philosophische und theolo-

gische Schlußfolgerung Fehlurteilen Füh-mıne Principum” und auf iıne kurze Glosse
ren  04 86) Der Autor verschweigt auch nichtMt 1 / Diese Basıs dürfte eLIwas

schmal Se1n. Oftfen bleibt die rage, ob un bedenkliche Fehlhaltungen, wıe ıne tief
inwieweit sich innerhalb des Schrifttums des verwurzelte Geringschätzung der Tau durch

große Kirchenlehrer.Aquinaten bereits iıne Lehrentwicklung ab-
Am besten csind die geschichtlichen Teile deszeichnet VvVor allem Vo Sentenzenkom-

mentar über den Ethikkommentar ZU!T: Buches gelungen. ber auch die systematı-
t+heol un: den Quaestiones Disputatae (be- sche Zusammenschau der überlieferten Lehre
sonders ‚De malo”, De avaritia). ist hilfreich. Bezüglich der außerhäuslichen
Unbeantwortet bleibt auch die Frage,  } die sich Berufsarbeit un Berufsertüchtigung des

Mädchens hängt VE doch noch etwasbei dem eZoOgeNEN Vergleich unwillkürlich
stellt: Inwieweit ist Thomas schlechthin als einem alteren Leitbild (z 119) ıuch die
Repräsentant der Lehre über den Reichtums- Begründung dafür, daf die TAau Vo Prie-
erwerb 1m Mittelalter anzusehen? tertum ausgeschlossen sSein muß, scheint

mIır allzıu unproblematisch D se1n, 11nIm übrigen zeig jedoch diese historische Un-
INa  3 bedenkt, wıe Uut Müller die Fehl-tersuchung, wıe ben die ethische Beurtei-
urteile früherer Generationen ber die Artlung des Reichtumerwerbs durchaus Aexibel

den jeweils gegebenen sozialen Gege- der Frau darsgestellt hat „Der Priester soll
benheiten auszurichten ıst un Vo  3 diesen das vorliegende Ideal aufnehmen un
her uch ine entsprechende „Normgebung hne subjektive Umformung ( ın andere

hineintragen. Er sol] die Welt umgestaltenVO  - unten her” erfolgt. Diese GStudie ist
nicht LU für die Geschichte der kath 50- un! als Mitarbeiter des Schöpfers aufbauen
ziallehre bedeutsam, sondern für die heute ach der geoffenbarten Wahrheit“”
diskutierten Fragen einer Normenfindung sehe nicht ein, WaTrTum diese Aufgabe weniger
un Normenbegründung überhaupt. Eine gutf erfüllt würde, wenn der Mann Se1InNn seel-
sicherlich interessante Uun! bisher noch nicht sorgliches Monopol aufgäbe un der TAauU

nicht mehr die Fähigkeit abspräche, einengenügend untersuchte Frage, inwieweit die
Kirche un auch die Ordensgemeinschaften ebenso wichtigen Beitrag eisten wıe
innerhalb der Kirche 1n der eit des Früh- celbst. Das Ausrufzeichen, das VOT subjek-
kapitalismus durch ihre eigene wirtschaft- tiver Umformung des vorgegebenen Ideals

warnt, schaut doch noch aus wıe 1Nne War-liche Tätigkeit die VO  3 den Theologen VeTIi-
NUuUNg VOorT der Verfälschung durch die Tatretenen Grundsätze hinsichtlich des eich-
Romtumserwerbs tatsächlich praktizierten der Bernhard Häring

inwieweit S1e dagegen verstießen un somıiıt
ihrerseits ZUT: Entstehung eines kapitalisti- HENRICI (Hg.), Erziehung ZUT christ-
schen Geistes beitrugen, mußte 1n dieser lichen Freiheit,. Knecht, Frankfurt/M.

S1C 1968 Ln 11.80, fr 13.90, 87,30.Untersuchung ausgeklammert werden;
verdiente eine eigene Untersuchung. Aus der französischen Jesuitenzeitschrift
München Johannes Gründel CHRISTUS hatte der Hg bereits früher 1mMm

gleichen Verlag TE Bändchen VOoO  ; ihm über-
ULLER MICHALEL, Grundlagen der katho- tragener Aufsätze veröffentlicht. Dieses Un-
lischen Sexualethik. Pustet, Regens- ternehmen schlie(ßt mıit dem vorliegenden
burg 1968 art lam. 16.80. Band ab, dessen VO  - verschiedenen Autoren
VE kann auf ıne stattliche Reihe VO  »3 Stu- stammende sechs Beiträge sich mit der christ-
dien zurückblicken, die durchwegs die An- lichen Freiheit befassen. Während der erste
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subjektive Preismoment in den Vordergrund 
tritt. Allerdings zeichnet sich nunmehr in der 
Lehre vom Marktpreis eine Öffnung für die 
Gewinnmöglichkeiten im W a'renhandel ab : 
„Als gerechter Preis ist der anzunehmen, der 
auf dem Markt zustande kommt. Wenn der 
Gewerbetreibende nicht auf seine Kosten 
kommt, is t anzunehmen, daß er entweder 
kaufmännisch unklug gehandelt hat oder die 
Marktlage für ihn ungünstig war" (217). 
Ebenso deutlich zeichnet sich eine Entwick­
lung hinsichtlich der Bewertung des Zins­
nehmens ab. 
Wenngleich Vf. im Quellenverzeichnis zahl­
reiche Schriften des Aquinaten nennt (die 
S. theol. leider in der äußerst unzuverlässi­
gen Druckausgabe von Ma'drid 1951-1958 !), 
so stützt sich sein Urteil über die Lehrmei­
nung des Aquinaten nur auf die drei Quä­
stionen 62, 77 und 78 von II- II, auf das 
kurz zuvor verfaßte O pusculum „De regi­
mine Principum" und auf eine kurze Glosse 
zu Mt 19, 24. Diese Basis dürfte etwas zu 
schmal sein. Offen bleibt die Frage, ob und 
inwieweit sich innerhalb des Schrifttums des 
Aquinaten bereits e ine Lehrentwicklung ab­
zeichnet - vor a llem vom Sentenzenkom­
mentar über den Ethikkommentar zur S. 
theol. und den Quaestiones Disputatae (be­
sonders ,De malo', qu. 13 : De avaritia). 
Unbeantwortet bleibt auch die Frage, die sich 
bei dem gezogenen Vergleich unwillkürlich 
stellt: Inwieweit ist Thomas schlechthin als 
Repräsentant der Lehre über den Reichtums­
erwerb im Mittelalter anzusehen? 
Im übrigen zeigt jedoch diese his torische Un­
tersuchung, wie eben die ethische Beurtei­
lung des Reichtumerwerbs durchaus flexibel 
an den jeweils gegebenen sozialen Gege­
benheiten auszurichten ist und von diesen 
her auch eine entsprechende „Normgebung 
von unten h er" erfolgt. Diese Studie is t 
nicht nur für die Gesch ichte der kath. So­
zia1lehre bedeutsam, sondern für die heute 
diskutierten Fragen einer Normenfindung 
und Normenbegründung überhaupt. Eine 
sicherlich interessante und bisher noch nicht 
genügend untersuchte Frage, inwieweit die 
Kirche und auch die Ordensgemeinschaften 
innerhalb der Kirche in der Zeit des Früh­
kapitalismus durch ihre eigene wirtschaft­
liche Tätigkeit die von den Theologen ver­
tretenen Grundsätze h insichtlich des Reich­
tumserwerbs tatsächlich praktizierten oder 
inwieweit sie dagegen verstießen und somit 
ihrerseits zur Entstehung eines kapitalisti­
schen Geistes beitrugen, mußte in dieser 
Untersuchung ausgeklammert werden; sie 
ve~diente eine eigene Untersuchung. 
München Johannes Gründel 

MÜLLER MICHAEL, Grundlagen der katho­
lischen Sexualethik. (195.) Pustet, Regens­
burg 1968. Kart. 1am. DM 16 .80. 
Vf. kann auf eine stattliche Reihe von Stu­
dien zurückblicken, die durchwegs die An-

erkennung der Fachleute verdienten. Kaum 
ein anderer Moraltheologe ist so kompetent 
wie er in der Geschichte der Sexualethik. In 
diesem Buch gibt er einen ausgezeichneten 
Überblick über die Einstellung der christ­
lichen Oberlieferungen zur Sexua li tät, zur 
Wertung der Frau und der Schamhaftigkeit. 
Die geschichtliche Darstellung dient ihm je­
doch vor allem zur Era'rbeitung einer aus­
gewogenen Schau. Müller ist allem Extre­
mismus abhold. Seine Studie is t ein ä ußerst 
wertvoller Beitrag für das heute so not­
wendige Bemühen, das Bleibende und das 
H infällige in vergangener Tradition zu un­
terscheiden. überall sucht er die vergan­
genen Genera tionen zu verstehen ; er sieht 
sie in ihrer Umwelt. ,,Die Kirchenväter und 
Scholastiker wa ren Theologen und nicht Me­
diziner. Sie konnten sich nur auf die biolo­
gische Lehre ihrer Zeit stützen. Deren Irr­
tümer mußten die philosophische und theolo­
gische Schlußfolgerung zu Fehlurteilen füh­
ren" (86) . D er Autor verschweigt auch nicht 
bedenkliche Fehlhaltungen, wie z. B. eine tief 
verwurzelte Geringschätzung der Fra·u durch 
große Kirchenlehrer. 
Am besten sind die geschichtlichen Teile des 
Buches gelungen. Aber auch die systemati­
sche Zusammenschau der überlieferten Lehre 
ist hilfreich. Bezüglich der außerhäuslichen 
Berufsarbeit und Berufsertüchtigung des 
Mädchens h ängt Vf. doch noch etwas an 
einem älteren Leitbild (z. B. 119) . Auch die 
Begründung dafür, daß die Frau vom Prie­
s tertum ausgeschlossen sein muß, scheint 
mir allzu unproblematisch zu sein, wenn 
man bedenkt, wie gut Müller die Fehl­
urteile früherer Generationen über die Art 
der Frau darsgestellt ha't. ,,Der Priester soll 
das vorliegende Ideal aufnehmen und -
ohne subjektive Umformung (!) - in andere 
hineintragen. Er soll die W elt umgestalten 
und als Mitarbeiter des Schöpfers aufbauen 
nach der geoffenbarten Wahrheit" (123). Ich 
sehe nicht ein, warum diese Aufgabe weniger 
gut erfüllt würde, wenn der Mann sein seel­
sorgliches Monopol a·ufgäbe und der Frau 
nicht mehr die Fähigkeit abspräche, einen 
ebenso wichtigen Beitrag zu leisten "':'.ie er 
selbst. Das Ausrufzeichen, das vor subjek­
t iver Umformung des vorgegebenen Ideals 
warnt, schaut doch noch aus wie eine War­
nung vor der Verfälschung durch die Frau. 
Rom Bernhard Häring 

HENRICI PETER (Hg.), Erz iehung zur christ­
lichen Freiheit. (168.) Knecht, Frankfurt/M. 
1968. Ln. DM 11.80, sfr 13.90, S 87.30. 
Aus der französischen Jesuitenzeitschrift 
CHRISTUS hatte der Hg. bereits früher im 
gleichen Verlag drei Bändchen von ihm über­
tragener Aufsätze veröffentlicht. Dieses Un­
ternehmen schließt er mit dem vorliegenden 
Band ab, dessen von verschiedenen Autoren 
stammende sech s Beiträge sich mit der christ­
lichen Freiheit befassen. Während der erste 
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